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iîluffaffungsroeifen in einer einzigen 2I)eorie oereinigt. So f)at er in einer
lentes (Enbcs biologifcfjen îluffaffung eine umfaffenbe *2lbrunbung unb
(Einheitlichkeit feines Sgftems erreicht. 3ür eine rein ocrftehenbe 3tuf=
faffung aber roäre bas freitätige 3d) eben ibentifd) gu fetjcn mit ber Seele
überhaupt; ittrb bas, mas Ißfänber als Seelenorgane begeidjnet, märe auf?
gufaffen als ebenfooiele Säten unb 3/unsroeifen bicfes 3d). Safj biefe lïluf=
faffung einheitlich möglich unb burchführbar ift, geigt bie ^fgdjologie oon
S) ä b e r l i n. (Sortfcgutig folgt.)

Das Strafproblem.
(Scl)luf; ® 'c fc r 1 ^Sltrflf)°f=S)ieIsborf.

3ebenfatls muh bie Strafe immer inbioibuell fein — für (Er=

gieljcr unb 3ögling —, ein eigentliches Straffrjftcm mag fiir grofje SIn=

ftalten notroenbig fein, bie eben bann mehr militärifd) organificrt finb
(gum 9îad)teil ber (Ergiehung unb ber persönlichen (Entroidclung). 3u biefer
iSrage fagt Vonbt), ber frühere Ceitcr eines 3ugcnbgefängniffes in
Seutfdjlanb, in feinem ©utad)ten über bie erfd)redrenben 3uftänbc in
Scheuen: „(Es geigt fid) immer roiebcr, baff ber Vergidft auf ein ft)fte=
matifdjes Strafcnfrjftcm, auf Slongentrierung ber Strafgeraalt bei bem
Setter, notraenbigerraeife gur S)erausbilbung geheimer unfpftematifdjer unb
unkontrollierbarer Strafen führen muff. Unb roeiter bagu, bafg Unbefugte,
alfo (Ergieljer unb 3öglinge, bie Strafgeroalt ausüben." Sic V3irkung
kann eine gang oerfcfjiebene fein bei gleicher Seftftellung unb 3rorbernng:
bie (Ergiehung ohne Strafen ober mit gang raenigen, harmlofen unb boef)

oernünftigen Strafen. Sas Veifpiel Scheuen geigt bie crfchreckenbe V3ir=
kung : roilbefte ©eraalt, bie gu fchroerften körperlichen unb feelifchen 9Jtih?
hanblungen unb gum Sobe eines 3öglings führten, ber Setter felber roillen*
lofes unb machtlofes VSerkgeug in ber |)anb einer Eingabt ber fdj-limmft'en
3öglinge. Ober bas ©egenteil: bas Veftreben burd) Pflege gegenfeitigen
Vertrauens eine 5)ausgemeinfcf)aft gu oerroirklichen, in ber bie
menfd)lid)e 9îât)e groifdjcn (Erroachfenen unb 3ögtingen foldje (Erfd)ütte=
rungen gang unmöglich macht. 2Bir miiffen uns groar immer roiebcr ber
©rengeit unferer (Ergiehungsmöglid)keit unb ©emeinfd)aftsmöglid)keit bc=

raufet raerben in ber îlnftaltsergiehung, bann rairb uns auch ber Vlick auf
bas 3iel unb 3beal aller (Ergielfung nicht immer roieber oerbrtnkelt burch
oergroeifclte Vnftrengungen, mit Strafe unb 3orn einen 3uftanb herbei=
führen gu roollen, ber fid) einfach nicht realifieren läfjt. Samit meine id)
nidjt bas laiffer faire, taiffer aller, aber eine oon innen heraus kommenbe
Straft gur ©rkenntnis, raie rair am beften unfere Aufgabe oerroirklichen
können. 3n biefem 3ufammenhange rairb es klar, bah Veftrafung faft
immer ein Verjagen bes ©rgiehers ift. Sas gilt befonbers für Äol
l e k t i o V e ft r a f u n g c n roo man mit ©eroalt etraas erreichen roill,
bas nur freiraillig, nur in freitbigem Srange roachfen kann. V5ir kommen
immer roieber in Verfügung, bei unaufgeklärten Vergehen (Siebftählen,
Verroüftung oon Eebensmitteln, ©egenftänben) gur 5t?ollektiobeftrafung gu
greifen, raie id) einmal oon einem ^ausoater hörte, ber oerfügte: bis bas
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Auffassungsweisen in einer einzigen Theorie vereinigt. So hat er in einer
letztes Endes biologischen Auffassung eine umfassende Abrundung und
Einheitlichkeit seines Systems erreicht. Für eine rein verstehende
Auffassung aber wäre das freitätige Ich eben identisch zu setzen mit der Seele
überhaupt: und das, was Pfänder als Seelenorganc bezeichnet, wäre
aufzufassen als ebensoviele Taten und Tunsweisen dieses Ich. Daß diese
Auffassung einheitlich möglich und durchführbar ist, zeigt die Psychologie von
Häberlin. (Fortsetzung folgt.)

5trsfprobIem.
(Schluß) Wieser, Burghof-Dielsdorf.

Jedenfalls muß die Strafe immer individuell sein — für
Erzieher und Zögling —, ein eigentliches Strafsystem mag für große
Anstalten notwendig sein, die eben dann mehr militärisch organisiert sind
(zum Nachteil der Erziehung und der persönlichen Entwicklung). Zu dieser
Frage sagt Bondy, der frühere Leiter eines Iugendgefängnisses in
Deutschland, in seinem Gutachten über die erschreckenden Zustände in
Scheueiw „Es zeigt sich immer wieder, daß der Verzicht auf ein
systematisches Strafensystem, auf Konzentrierung der Strafgewalt bei dem
Leiter, notwendigerweise zur Herausbildung geheimer unsystematischer und
unkontrollierbarer Strafen führen muß. Und weiter dazu, daß Unbefugte,
also Erzieher und Zöglinge, die Strafgewalt ausüben." Die Wirkung
kann eine ganz verschiedene sein bei gleicher Feststellung und Forderung:
die Erziehung ohne Strafen oder mit ganz wenigen, harmlosen und doch

vernünftigen Strafen. Das Beispiel Scheuen zeigt die erschreckende
Wirkung: wildeste Gewalt, die zu schwersten körperlichen und seelischen
Mißhandlungen und zum Tode eines Zöglings führten, der Leiter selber willenloses

und machtloses Werkzeug in der Hand einer Anzahl der schlimmsten
Zöglinge. Oder das Gegenteil: das Bestreben durch Pflege gegenseitigen
Vertrauens eine Hausgemeinschaft zu verwirklichen, in der die
menschliche Nähe zwischen Erwachsenen und Zöglingen solche Erschütterungen

ganz unmöglich macht. Wir müssen uns zwar immer wieder der
Grenzen unserer Erziehungsmöglichkeit und Gemeinschaftsmöglichkeit
bewußt werden in der Anstaltserziehung, dann wird uns auch der Blick auf
das Ziel und Ideal aller Erziehung nicht immer wieder verdunkelt durch
verzweifelte Anstrengungen, mit Strafe und Zorn einen Zustand herbeiführen

zu wollen, der sich einfach nicht realisieren läßt. Damit meine ich

nicht das laisser faire, laisser aller, aber eine von innen heraus kommende
Kraft zur Erkenntnis, wie wir am besten unsere Aufgabe verwirklichen
können. In diesem Zusammenhange wird es klar, daß Bestrafung fast
immer ein Versagen des Erziehers ist. Das gilt besonders für
Kollektiv-Bestrafungen, wo man mit Gewalt etwas erreichen will,
das nur freiwillig, nur in freudigem Dränge wachsen kann. Wir kommen
immer wieder in Versuchung, bei unaufgeklärten Bergehen (Diebstählen,
Verwüstung von Lebensmitteln, Gegenständen) zur Kollektivbestrafung zu
greifen, wie ich einmal von einem Hausvater hörte, der verfügte: bis das
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unb bas herausgekommen ift, gibt es nichts gu effcn ober nur Suppe, ober
baf) alten 3öglingen für einige Sage bas 33rot entzogen lourbc. ©emboli*
licl) kommt gar nichts babci heraus, als eine 2ltmofpI)äre bumpfer 3tinb=
fetigkeit, roobei bod) gute&t bie nicf)t burctjfiitjrbaren 3orberungen jurück=
gebogen merben miiffen. 2Bol)l können fiel) bürgere 9îaucf)oerbotc, 33er=

fchiebung bes ©efudjstagcs, ©ntgitg ber 3rcif)eit bei richtig unb gerechter
23egrünbung Ijeilfam ausroirken, roenn bie 3öglinge fpüren, baff es einem
bitter ©ruft ift unb es einem tue!) tut, ein f)armonifcf)eres 3ufammcnleben
fo ftören gu muffen. ©a hängt bann and) oiel baoon ab, roie ber ©rgiehcr
gu ben 3öglingen ftei)t, ob er fie in biefer 3cit fiel) felber übertrifft, bis
ber „Schrecken" oorbei ift, ober ob er im gemeinfamen ©ragen eine leben*
bige Solibarität gu oermirkticl)en fitcbjt. 233ie oft rairkt nur fdjon bas
23erftänbnis ber Oppofition, in bie fid) bie 3öglinge oerfetjangen können,
befreienb, unb roie bankbar finb bie 23urfd)cn für bie 2lusfpract)e unb bie
ihnen fo entgegengebrachte Schalung ihrer ^erfönlicfjkeit.

©er ©rgieher kann burd) mancherlei Störungen, aufeinanberfotgenbe
fred)e Ausfälle oon 3öglingen in eine geroiffe ©ispofition uerfejjt roerben,
roo geringfügige (Ereigniffe unb 5)anblungen bei ihm eine „Strafmanie"
auslöfen können. ©abei roerben harmlofc (Ereigniffe roie gum ©efpenft
einer abfoluten 23osl)eit gemad)t, gegen bas angugehen es für geroiffe ©r=
giel)er nur nocl) ftrenge 23eftrafung gibt. ©as roäre eine lange Unter*
fitchmtg, roenn roir feftfteltcn rootlten, roie bie gleichen Strafen in ihren
oerfchiebenen 31nroenbungen fid) gang oerfd)ieben ausroirken, je nad) ben
befonbern 25erhältniffen eines S)eims ober 31nftalt, ber 23erfaffung bes
3ögiings unb bes ©rgiehers. Unb es tiifft fid) nicht beftimmen, roas für
ben 3ögling alles Strafe bebeuten kann. 3Benn roir überhaupt ftrafen
miiffen, fo miiffen roir uns klar fein, roie ber 3ögting auf biefe Strafe
reagieren roirb unb ob burd) bie Strafe ein ©rgietjungserfotg erreicht
roerben kann, ©s kommt ba fel)r auf bas „2Bie" an. 3ebenfalls nicht im
3orn, in ber ©rfchiitterung einer fdfroeren ©nttciufcf)ung ftrafen, fonbern
roarten unb in biefer 3eit um Klarheit, 9iut)e, liebeoolles 33erftel)en ringen.
Unb roenn eine Strafe ooreitig oerfiigt rourbe, auch ben ÜJtut haben, fie
roieber aufgitheben, ohne 2lngft git haben, bas könnte charakterlos fein.
3Beld)er Unterf^ieb g. 23. in ber 2t3irkung: roenn fid) ein 3ögling in
roilbcnt ©rot) bis an ben ciufjerften 9ianb geflüchtet hat unb nichts mehr
mit ihm angufangen ift, roenn man ihm bann ruhig einige Stunben ber
23efinnung gibt auf feinem 3immer, mit ihm bortl)in geht unb ihm für
fein 9îad)benken nod) einige S)inroeife mad)t, unb ihn allein läßt, oljne
bas 3immer abgufchliefjett, ober bie überftürgte 23eförbentng in ben 2lrreft.
3e ttachbem roir uns felber beherrfdjen, roerben roir bas Nichtige tun. ©as
ift aucl) bei ©Itern manchmal eine geroiffe Unklarheit, roenn fie fagen:
„2Bir haben es mit ©üte unb mit Strenge probiert unb es hat altes nichts
genügt." 2Bas ift ba mit © ii t e unb Strenge in begug auf bie Strafe
gemeint? 2Bohl bas, bah es kei ber „©iite" ohne Strafen abging, roährenb
„Strenge" ein mit Strafen gefättigter 3uftanb ift. 333enigftens hat man
geroöhnlicl) im roeitern Verlauf ber Unterrebung mit ©Itern ober pflege*
eitern biefen ©inbruck. ©arf im Strafooltgitg bie lebenbige ©ütigkeit eine
SKolle fpielen, ober foil fie oerpönt fein, roie fie es g. 23. in ber militärifcf)en

295 —

und das herausgekommen ist, gibt es nichts zu essen oder nur Suppe, oder
daß allen Zöglingen für einige Tage das Brot entzogen wurde. Gewöhnlich

kommt gar nichts dabei heraus, als eine Atmosphäre dumpfer
Feindseligkeit, wobei doch zuletzt die nicht durchführbaren Forderungen
zurückgezogen werden müssen, Wohl können sich kürzere Rauchverbote,
Verschiebung des Besuchstages, Entzug der Freiheit bei richtig und gerechter
Begründung heilsam auswirken, wenn die Zöglinge spüren, daß es einem
bitter Ernst ist und es einem weh tut, ein harmonischeres Zusammenleben
so stören zu müssen. Da hängt dann auch viel davon ab, wie der Erzieher
zu den Zöglingen steht, ob er sie in dieser Zeit sich selber iiberläßt, bis
der „Schrecken" vorbei ist, oder ob er im gemeinsamen Tragen eine lebendige

Solidarität zu verwirklichen sucht. Wie oft wirkt nur schon das
Verständnis der Opposition, in die sich die Zöglinge verschanzen können,
befreiend, und wie dankbar sind die Burschen für die Aussprache und die
ihnen so entgegengebrachte Schätzung ihrer Persönlichkeit,

Der Erzieher kann durch mancherlei Störungen, aufeinanderfolgende
freche Ausfälle von Zöglingen in eine gewisse Disposition versetzt werden,
wo geringfügige Ereignisse und Handlungen bei ihm eine „Strafmauie"
auslösen können. Dabei werden harmlose Ereignisse wie zum Gespenst
einer absoluten Bosheit gemacht, gegen das anzugehen es für gewisse
Erzieher nur noch strenge Bestrafung gibt. Das wäre eine lange
Untersuchung, wenn wir feststellen wollten, wie die gleichen Strafen in ihren
verschiedenen Anwendungen sich ganz verschieden auswirken, je nach den
besondern Verhältnissen eines Heims oder Anstalt, der Verfassung des
Zöglings und des Erziehers, Und es lässt sich nicht bestimmen, was für
den Zögling alles Strafe bedeuten kann. Wenn wir überhaupt strafen
müssen, so müssen mir uns klar sein, wie der Zögling auf diese Strafe
reagieren wird und ob durch die Strafe ein Erziehungserfolg erreicht
werden kann. Es kommt da sehr alls das „Wie" an. Jedenfalls nicht im
Zorn, in der Erschütterung einer schweren Enttäuschung strafen, sondern
warten und in dieser Zeit um Klarheit, Ruhe, liebevolles Berstehen ringen.
Und wenn eine Strafe voreilig verfügt wurde, auch den Mut haben, sie
wieder aufzuheben, ohne Angst zu haben, das könnte charakterlos sein.
Welcher Unterschied z, B, in der Wirkung! wenn sich ein Zögling in
wildem Trotz bis an den äußersten Rand geflüchtet hat und nichts mehr
mit ihm anzufangen ist, wenn man ihm dann ruhig einige Stunden der
Besinnung gibt auf seinem Zimmer, mit ihm dorthin geht und ihm für
sein Nachdenken noch einige Hinweise macht, und ihn allein läßt, ohne
das Zimmer abzuschließen, oder die überstürzte Beförderung in den Arrest.
Je nachdem wir uns selber beherrschen, werden wir das Richtige tun. Das
ist auch bei Eltern manchmal eine gewisse Unklarheit, wenn sie sagen!
„Wir haben es mit Güte und mit Strenge probiert und es hat alles nichts
genützt." Was ist da mit Güte und Strenge in bezug auf die Strafe
gemeint? Wohl das, daß es bei der „Güte" ohne Strafen abging, während
„Strenge" ein mit Strafen gesättigter Zustand ist. Wenigstens hat man
gewöhnlich im weitern Verlauf der Unterredung mit Eltern oder Pflege-
eltern diesen Eindruck, Darf im Strafvollzug die lebendige Gütigkeit eine
Rolle spielen, oder soll sie verpönt sein, wie sie es z. B. in der militärischen
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©rgiegung ift SJlancge Sente ibentifigieren ©iite immer mit Scgroäcge,
Stengftlicgkeit unb besgatb, roeil fie nicf)t fcgroachlicge, fonbetm ftarke unb
konfequentc ©rgieger fein molten, oergärten fie fief) fefbft. îln einem ber
crftcn Sîurfe unferes 35erbanbes in 3iiricf) rourbe in ber ©iskuffion ber
mobernen ©rgiegung bas ©eriegt gefprocgen non einem Sgausoater (ber
baraufgtn bie 33crganbtuitgen nicf)t rnegr befucf)te) mit ber ^Bemerkung, ber
heutigen fcgroäcgticgen ©rgiegung fel)(e es an Pfeffer unb <oa!g 2Bcnn fief)
ber drgieger in Stunben bes 3meifcfs beraubt roirb, in roelcf)cm ïDlage
er fefber ber ©iite, ©nabe unb bes 23erftef)ens bebarf, bann roirb er roieber
ben I)clfcn 23tick fiir bas rcctjtc Verhältnis §it feinem 3ögling bekommen.

©as gift nun im befonbem fiir bie berüchtigte Vbart einer Strafe —
ber Körper ft rafe, roogu noef) einige ^Bemerkungen gu machen finb.
©as fich einer Strafe fegämen miiffen, bas Verfügen ben Sehroierigkeiten
gegenüber, bas trifft für ben ©rgieger bei ber Siörperftrafe oor altem gu.
Strich bie 3rorberung, bie Strafe miiffe befreienb toirken, müffe bem 3roecke
ber ©rgiegvtng bienen, kann bureh bie S^örperftrafe gar nicht erfüllt roerben.
Vtfo roarum bariiber noch V3orte oerlieren, roo es boch heute jebem ©r=
gieger klar fein foltte, roie er fich biefem Strafmittel gegenüber gu oer»
hatten hat. ÎOÎan hat aber tlrfache, migtrauifeg gu fein, roenn femanb im
Vruftton ber Uebergeugung erklärt, er fei felbftocrftänblicf) grunbfägticg
gegen jebe körperliche 3ücgtigung; benn oft roerben biefe ©runbfäge fdjnetl
genug oerteugnet, roenn es um bie ©gre, öas IJlnfegen, bie heilige" ©üter
ber ^erfönlicgkeit — beim ©r gieger — geht, iin einem beutfdfen ®r=
giegerkongreg rourbe oor 3agren auch iitier bie S^örperftrafe biskutiert unb
einer ber Vnroefenben rebete in großem (gifer gegen bie körperliche 3ücg=
tigung; in ber Enflait, ber er oorftehe, bürfe nicht mehr körperlich geftraft
roerben, nur in gang befonbers fchroeren Fällen könne ber Seiter eine kör»
pertiche 3iicf)tigung oerfügen, aber biefe roerbe bann in îlnroefengeit bes
Seiters unb bes %tftaltsargtes oottgogen! V3ir roiffen roohl, bag roir in
Situationen kommen können, roo uns bie Rüge oerlägt unb fid) bie S)anb
ergebt gegen einen uns anoertrauten 3ögting; aber roir können es uns
unb anbern nie genug fagen, bag es bafür keine Rechtfertigung
gibt, göcgftens bie (Erklärung, bag auf eine ©emeingeit bes Höglings ber
©rgieger, roenn er bie Selbftbegerrfcgung oerliert, gemein reagieren kann.
Vber babei bürfen roir nie ftegenbleiben unb aus einer ©ntgleifung, beren
(ich ein ©rgieger oor bem gangen 5)aufe fegämen mug, ein ©rgiegungs»
mittel maegen. 3Belige Scgäbigungen für ben 3ögling aus körperlichen
3üd)tigungen entgehen, lägt fich nicfjt abfehen. V3elcger ©rgieger oermödgte
ba bie Verantwortung ruhig gu tragen, igm, bent Einher, Sugenblicge
gerabe gur ©efunbung unb ©rgiegung übergeben finb.

©s fteltt fich ""dt öie 3rage nach ber Veftrafung bei befonbers hart»
nackigen Unarten oon 3öglingen, bei groger Unfauberkeit, feruellen Ver»
irrungen, Vettnäffen, 3tucgen etc. 3e beftimmter krankhafte 3uftänbe oor»
ganben finb, um fo roeniger barf mit bem îtJîittel ber Strafe eingewirkt
roerben, immerhin können gier aitcg befonbere Verorbnungen bes 'Slrgtes
oom 3ögling fegon als Strafe empfunben roerben. fDîaggebenb mug immer
fein, bag bie Riagnagmen, bie getroffen roerben, bem ©rgiegungsgroeck
unb bem ©cfamtroogt bes 3öglings bienen miiffen. Unburcgfiigrbar ift
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Erziehung ist? Manche Leute identifizieren Güte immer mit Schwäche,
Aengstlichkeit und deshalb, weil sie nicht schwächliche, sondern starke und
konsequente Erzieher sein wollen, verhärten sie sich selbst. An einem der
erstei? Kurse unseres Verbandes in Zürich wurde in der Diskussion der
modernen Erziehung das Gericht gesprochen von einem Hausvater (der
daraufhin die Verhandlungen nicht mehr besuchte) mit der Bemerkung, der
heutigen schwächlichen Erziehung fehle es an Pfeffer und Salz! Wenn sich

der Erzieher in Stunden des Zweifels bewußt wird, in welchem Maße
er selber der Güte, Gnade und des Berstehens bedarf, dann wird er wieder
den helleil Blick für das rechte Verhältnis zu seinem Zögling bekommen.

Das gilt nun im besondern für die berüchtigte Abart einer Strafe —
der Körperstrafe, wozu noch einige Bemerkungen zu machen sind.
Das sich einer Strafe schämen müssen, das Versagen den Schwierigkeiten
gegenüber, das trifft für den Erzieher bei der Körperstrafe vor allem zu.
Auch die Forderung, die Strafe müsse befreiend wirken, müsse dem Zwecke
der Erziehung dienen, kann durch die Körperstrafe gar nicht erfüllt werden.
Also warum darüber noch Worte verlieren, wo es doch heute jedem
Erzieher klar sein sollte, wie er sich diesem Strafmittel gegenüber zu
verhalten hat. Man hat aber Ursache, mißtrauisch zu sein, wenn jemand im
Brustton der Ueberzeugung erklärt, er sei selbstverständlich grundsätzlich
gegen jede körperliche Züchtigung: denn oft werden diese Grundsätze schnell
genug verleugnet, wenn es um die Ehre, das Ansehen, die heiligen Güter
der Persönlichkeit — beim Erzieher — geht. An einem deutschen
Erzieherkongreß wurde vor Iahren auch über die Körperstrafe diskutiert und
einer der Anwesenden redete in großem Eifer gegen die körperliche
Züchtigung: in der Anstalt, der er vorstehe, dürfe nicht mehr körperlich gestraft
werden, nur in ganz besonders schweren Fällen könne der Leiter eine
körperliche Züchtigung verfügen, aber diese werde dann in Anwesenheit des
Leiters und des Anstaltsarztes vollzogen! Wir wissen wohl, daß wir in
Situationen kommen können, wo uns die Ruhe verläßt und sich die Hand
erhebt gegen einen uns anvertrauten Zögling: aber wir können es uns
und andern nie genug sagen, daß es dafür keine Rechtfertigung
gibt, höchstens die Erklärung, daß auf eine Gemeinheit des Zöglings der
Erzieher, wenn er die Selbstbeherrschung verliert, gemein reagieren kann.
Aber dabei dürfen wir nie stehenbleiben und aus einer Entgleisung, deren
sich ein Erzieher vor dem ganzen Hause schämen muß, ein Erziehungsmittel

machen. Welche Schädigungen für den Zögling aus körperlichen
Züchtigungen entstehen, läßt sich nicht absehen. Welcher Erzieher vermöchte
da die Verantwortung ruhig zu tragen, ihm, dem Kinder, Jugendliche
gerade zur Gesundung lind Erziehung übergeben sind.

Es stellt sich noch die Frage nach der Bestrafung bei besonders
hartnäckigen Unarten von Zöglingen, bei großer Unsauberkeit, sexuellen Ber-
irrungen, Bettnässen, Fluchen etc. Je bestimmter krankhafte Zustände
vorhanden sind, um so weniger darf mit dem Mittel der Strafe eingewirkt
werden, immerhin können hier auch besondere Verordnungen des Arztes
vom Zögling schon als Strafe empfunden werden. Maßgebend muß immer
sein, daß die Maßnahmen, die getroffen werden, dem Erziehungszweck
und dem Gesamtwohl des Zöglings dienen müssen. Undurchführbar ist
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befonbers bei fd)werergiehbaren 3ugenblicl)en bie 3tftfeftung oon Strafen
burd) bie 3öglinge fctbft. Sie Strafgcwalt ~ wenn ici) bief es fürchterliche
B3ort für unfere ©rgiehungsaufgabe brauchen barf — muff, ber Hmtsoater
haben, er trägt bie Beantwortung, aber je weniger er gu ©cwalt rtnb

Strafe als gefährlichen Hilfsmitteln greift, um fo beffer roirb er feine
Aufgabe erfüllen.

BSenn geftraft werben muff, foil ber Beftraftc in ber ihm gugemu=
teten ^Haftnahme Sinn unb Berechtigung feljen unb baburcl) in feinem
© e m e i n f ch a f t s g c f ii h l geftärht werben, bann wirkt jebe ftrafenbe
Berorbnung leftten ©nbes befreienb unb förbernb. BMr miiffen gcrabe in
Heimen für 3ugcnblid)e barnach trachten, buret) p e r f ö n t i çh e 9Î ä h c.
tebenbiges Bertrauen unb oerftehenbe £iebe troft aller Schwierigkeiten eine
£ebensgemeinfd)aft bilben gu können, bie nur feiten eine Strafe nötig macht
ober bann nur foiefte ^Haftnahmen, bie nicht als Strafe empfunben werben.
B3ir können bas niemals aus Routine ober befonberer Begabung machen,
fonbern aus bem bankbaren unb bemütigen Bewufttfein, aus bem immer
wieber bie rechte 3üeubigkeit kommt, unfere Bufgabe fo gu erfüllen, wie
es Peftaloggi einmal gefagt hat.

3)ic £iebe beftel)t nicht in ©iitbilbung unb BSorten, fonbern in ber
Straft ber 9Henfd)en, bie £aft ber (Erbe gu tragen, ihr ©lenb gu minbern
unb ihren 3ammer gu heben.

David frei f.
Pf äff ikon (3ch-). Unter auftergemöhnlid) gahlreidjcr Beteiligung

ooit feiten ber £)rts= unb Begirksbeoölkerung unb ber Kollegenfd)aft fanb
am ÜHittmod), ben 17. Bpril in Pfäffikon bie Beerbigung oon Borfteher
© a o i b 3 r e i, Pfäffikon, ftatt. B. jrei war eine ber markanteften per=
fönlid)keiten unter ben Praktikern auf bem ©ebiete ber Heitsergiehung.
3m 3al)re 1900 war er an bas oon ber ©emeinnüftigen ©efellfchaft bes

Begirks Pfäffikon gegrünbete Heim für ©rgieftung geifttc sfd)w a ch er Einher
berufen worben. 9Hit biefer B3al)l l)ntte bie ©efellfchaft eine aufterorbent=
lid) glückliche Hnnb. 3), 3rei erwies fid) balb als ein oorbilblicfter Hmts=
oater unb ausgegeidjneter DHct'hobiker im Unterricht für ©eiftesfehwadje.
Pas Heim entwickelte fid) aufs befte unter ber gebiegenen £eitung ber
beibeti (Ehegatten. 3n ben leftten 3al)ren erfuhr es eine umfaffenbe Beno=
nation unb pröfentiert fiel) heute in fcftmuckem ©ewanbe. 3>. 3üei war
ein unermüblicher Arbeiter unb fanb troft feiner groften 3nanfpruchnahme
burd) feine ©rgietjungsarbeit noch 3eit für gemeinniiftige Beftrebungen in
©emeinbe unb Begirk. Bus ooller Brbeit heraus würbe er oor wenig
Blochen aufs Krankenlager geworfen unb ftarb am Palmfonntag in feinem
69. £ebensjahre. H-

Abschied von der Bächtelen.
3n ber Knabenergiehungsanftalt Bächtelen würbe Bbfdjieb gefeiert,

©s galt, oon bem langjährigen Borfteherpaar, Herrn unb 3rau S d) n e i
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besonders bei schwererziehbaren Jugendlichen die Festsetzung von Strafen
durch die Zöglinge selbst. Die Strafgewalt ^ wenn ich dieses fürchterliche
Wort für unsere Erziehungsaufgabe brauchen darf — mutz der Hausvater
haben, er trägt die Verantwortung, aber je weniger er zu Gewalt und

Strafe als gefährlichen Hilfsmitteln greift, um so besser wird er seine
Aufgabe erfüllen.

Wenn gestraft werden muß, soll der Bestrafte in der ihm zugemuteten

Matznahme Sinn und Berechtigung sehen und dadurch in seinem

Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden, dann wirkt jede strafende
Verordnung letzten Endes befreiend und fördernd. Wir müssen gerade in
Heimen für Jugendliche darnach trachten, durch persönliche Nähe,
lebendiges Vertrauen und verstehende Liebe trotz aller Schwierigkeiten eine
Lebensgemeinschaft bilden zu können, die nur selten eine Strafe nötig macht
oder dann nur solche Matznahmen, die nicht als Strafe empfunden werden.
Wir können das niemals aus Routine oder besonderer Begabung machen,
sondern aus dem dankbaren und demütigen Bewußtsein, aus dem immer
wieder die rechte Freudigkeit kommt, unsere Aufgabe so zu erfüllen, wie
es Pcstalozzi einmal gesagt hat.

Die Liebe besteht nicht in Einbildung und Worten, sondern in der
Kraft der Menschen, die Last der Erde zu tragen, ihr Elend zu mindern
und ihren Jammer zu heben.

vaviä frei -j-.

Pfäffikon (Ich.), Unter außergewöhnlich zahlreicher Beteiligung
von feiten der Orts- und Bezirksbevölkerung und der Kollegcnschaft fand
am Mittwoch, den 17, April in Pfäffikon die Beerdigung von Vorsteher
David Frei, Pfäffikon, statt, D, Frei war eine der markantesten
Persönlichkeiten unter den Praktikern auf dem Gebiete der Heilserziehung,
Im Jahre 1900 war er an das von der Gemeinnützigen Gesellschaft des

Bezirks Pfäffikon gegründete Heim für Erziehung geistesschwacher Kinder
berufen worden. Mit dieser Wahl hatte die Gesellschaft eine außerordentlich

glückliche Hand. D, Frei erwies sich bald als ein vorbildlicher Hausvater

und ausgezeichneter Methodiker im Unterricht für Geistesschwache,
Das Heim entwickelte sich aufs beste unter der gediegenen Leitung der
beiden Ehegatten, In den letzten Iahren erfuhr es eine umfassende
Renovation und präsentiert sich heute in schmuckem Gewände. D, Frei war
ein unermüdlicher Arbeiter und fand trotz seiner großen Inanspruchnahme
durch seine Erziehungsarbeil noch Zeit für gemeinnützige Bestrebungen in
Gemeinde und Bezirk, Aus voller Arbeit heraus wurde er vor wenig
Wochen aufs Krankenlager geworfen und starb am Palmsonntag in seinem
69, Lebensjahre. H. P,

Abschied von öer Vââtelen.
In der Knabenerziehungsanstalt Bächtelen wurde Abschied gefeiert.

Es galt, von dem langjährigen Borsteherpaar, Herrn und Frau Schnei-
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